
 

Bekanntmachung 
Errichtung und Betrieb einer Deponie der Deponieklasse I (DK I) für mineralische 

Restabfälle in der ehemaligen Kiesgrube „Weinstetter Hof“ 
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens durch das Regierungspräsidium Frei-

burg und Auslegung der Planunterlagen zur Einsichtnahme 
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beantragt eine abfallrechtliche Planfeststellung 
nach § 35 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. V. m. §§ 72 ff. Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie der De-
ponieklasse DK I für mineralische Restabfälle in der ehemaligen Kiesgrube „Weinstetter 
Hof“, Flurstück 5922, Gemarkung und Gemeinde Eschbach.  
1. Aufgrund fehlender Entsorgungskapazitäten für mineralische Restabfälle im Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald und in der Stadt Freiburg beabsichtigt der Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald (Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald, ALB), die ehemalige Kiesgrube „Weinstetter Hof“, Gemarkung und 
Gemeinde Eschbach, als Deponie der Deponieklasse I zu nutzen. Zudem sollen im 
Rahmen der Deponieherstellung unbelastete Bodenmaterialien als Profilierungsmate-
rialien eingesetzt werden. 
Mit der neuen Deponie soll die Entsorgungssicherheit für nicht verwertbare minerali-
sche Abfälle der Deponieklasse I für den Landkreis und die Stadt über einen Zeitraum 
von ca. 35 Jahren sichergestellt werden. 
Die Deponiefläche wird abschnittsweise ausgebaut werden und beträgt im vollen Aus-
bauzustand 10,5 Hektar. Die Endhöhe des verfüllten Deponiekörpers wir knapp 40 m 
über dem umliegenden Geländeniveau betragen. Nach Verfüllung der jeweiligen Depo-
nieabschnitte werden diese schrittweise naturnah rekultiviert. Zum Schutz des Grund-
wassers ist eine technische Barriere mit einer Mindeststärke von 1 m sowie eine As-
phaltabdichtung geplant. Das anfallende Sickerwasser wird (bis in die Nachsorgephase 
hinein) einer Kläranlage zugeführt. 
Das Regierungspräsidium Freiburg ist für das Verfahren zuständig. 

2. Die Auslegung der Planunterlagen für das Vorhaben mit dem Erläuterungsbericht und 
den Unterlagen zu den Umweltauswirkungen wird durch die Veröffentlichung im Inter-
net ersetzt und erfolgt von 

Montag, den 13.09.2021, bis einschließlich Dienstag, den 12.10.2021, 
auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg www.rp-freiburg.de unter „Be-
kanntmachungen“ – „Planfeststellungsverfahren“ (§ 3 Abs. 1 PlanSiG). Zudem liegen 
diese Unterlagen während dieses Zeitraums bei den folgenden Behörden während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus (§ 3 Abs. 2 PlanSiG): 

Gemeindeverwaltung Eschbach, Hauptstr. 24, 79427 Eschbach, 
Sekretariat im 2. OG 

Montag-Freitag 8-12 Uhr, Montag 14-18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14-16 Uhr. 
Gemeindeverwaltung Hartheim am Rhein, Feldkircher Str. 17, 79258 Hartheim am 

Rhein, Zimmer Nr. 11/12 (1. OG) 
Montag-Freitag 8:00-12:00 Uhr, Dienstag 14:00-18:30 Uhr. 

Gemeindeverwaltung Heitersheim, Rathaus, Hauptstr. 9, 79423 Heitersheim, 
Flur im Erdgeschoss Haus B, 

Montag-Freitag 8-12 Uhr, Montag und Dienstag 14-16 Uhr, Donnerstag 14-18 Uhr 

http://www.rp-freiburg.de/
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Stadtverwaltung Neuenburg am Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neuenburg am 
Rhein, Bürgerbüro im Rathaus 

Montag-Donnerstag 9-16 Uhr, Mittwoch 09:00-18:30 Uhr, Freitag 9-12 Uhr 
 

3. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann ab Beginn der Aus-
legung bis einen Monat nach deren Ende, also 

von Montag, den 13.09.2021, bis einschließlich Freitag, den 12.11.2021, 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Regierungspräsidium Freiburg 
Abt. 5 Verfahrensmanagement 
79083 Freiburg i. Br. (schriftlich) 
bzw. Bissierstraße 7 
79114 Freiburg i. Br. (zur Niederschrift) 

oder beim  

Bürgermeisteramt Eschbach 
Hauptstr. 24 
79427 Eschbach 
 
Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein 
Feldkircher Str. 17 
79258 Hartheim am Rhein 
 
Bürgermeisteramt Heitersheim 
Hauptstr. 9 
79423 Heitersheim 
 
Bürgermeisteramt Stadt Neuenburg am Rhein 
Rathausplatz 5 
79395 Neuenburg am Rhein 

Einwendungen gegen den Plan erheben (Einwendungsfrist). 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften be-
fugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung 
nach § 74 LVwVfG einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des 
Plans benachrichtigt. Sie können Stellungnahmen bei den oben genannten Stellen in-
nerhalb der genannten Einwendungsfrist vorbringen. 
Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim Regie-
rungspräsidium Freiburg oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Einwen-
dungen gegen den Plan ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen der Vereinigungen. Die-
ser Ausschluss gilt nicht für ein sich anschließendes Klageverfahren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht als Einwendung anzusehen ist und daher im förmlichen Planfest-
stellungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im Verfahren beachtlich sein soll. 
Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten Belangs er-
kennen lassen. Sie sind in Schriftform, d. h. in einem mit handschriftlicher Unterschrift 
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versehenen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift erklärt werden. Die 
Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist daher nicht möglich.  
Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der da-
rin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Einwendungen, die den vorstehenden Anforderungen nicht ent-
sprechen oder auf denen Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder un-
leserlich angegeben haben, können unberücksichtigt bleiben. 
Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass 
die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 
ausschließlich für dieses Planfeststellungsverfahren vom Referat 51 (Recht und Ver-
waltung) und Referat 54.2 (Industrie/Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft) des Regierungs-
präsidiums als Verantwortlichem erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die per-
sönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurtei-
len zu können und werden an den Vorhabenträger und seine Beauftragten zur Auswer-
tung weitergegeben. Es handelt sich um eine erforderliche Verarbeitung nach Art.6 Ab-
satz 1 Satz 1 e DSGVO. Sowohl der Vorhabenträger als auch dessen Beauftragte sind 
zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Die Daten werden so lange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für den genannten Zweck 
erforderlich ist. Ergänzend wird auf die Datenschutzerklärung des Regierungspräsidi-
ums Freiburg (u.a. mit den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten) verwiesen. 
Diese ist abrufbar über den Link in der Fußzeile der Internetseite oder unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-
Internet/_DocumentLibraries/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf 

4. Nach § 73 Abs. 6 LVwVfG werden nach Ablauf der Einwendungs- bzw. Äußerungsfrist 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Vereinigungen, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einer mündlichen Verhandlung erörtert 
(Erörterungstermin). 
Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benach-
richtigt. 
Es wird darauf hingewiesen, 

• dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, vom Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen sind und  

• dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhan-
delt werden kann. 

5. Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der not-
wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berühr-
ten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördli-
che Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforder-

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf
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lich. Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi-
schen dem Vorhabenträger und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend ge-
regelt. 
Bei Zulassung des Vorhabens entscheidet die Planfeststellungsbehörde im Planfest-
stellungsbeschluss über die Einwendungen, über die im Erörterungstermin keine Eini-
gung erzielt worden ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen sowie über die Stellungnahmen der Vereinigungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.   

6. Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) (Ziff. 12.3 der 
Anlage 1 zum UVPG). 
Durch die Auslegung des Plans wird auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG mit umfasst. 
Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat der Antragsteller den 
UVP-Bericht, einen Fachbeitrag zur EU-WRRL, einen Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan, eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung, eine Natura 2000-
Verträglichkeitsstudie, einen Bericht über die Bestandserhebung, ein Schallgutachten, 
ein Staubgutachten sowie ein Verkehrsgutachten vorgelegt. 

Das Regierungspräsidium bittet weiterhin um Beachtung nachfolgender Punkte: 

 Kosten, die durch Einsichtnahme in Planunterlagen, die Erhebung von Einwendun-
gen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet werden. 

 Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Planfeststellungsbeschluss dem 
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Planfeststellungsverfahren, son-
dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
Eschbach/Neuenburg/Heitersheim/Hartheim, den 26.08.2021, 27.08.2021 und 02.09.2021 
für die Gemeindeverwaltung/Stadtverwaltung 
gez. Mario Schlafke, Bürgermeister 
gez. Joachim Schuster, Bürgermeister 
gez. Christoph Zachow, Bürgermeister 
gez. Stefan Ostermaier, Bürgermeister 
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